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Weimar, den 18.01.2010 

 
Informationen zu den veröffentlichten Leistungsklassen 

 
Sehr geehrte Vereinsvorsitzenden,  
da es in der letzten Zeit viele Anfragen über die Anwendung der Leistungsklassen im Jahre 
2010 gibt, sollen nachstehende Erläuterungen diese Unklarheiten beseitigen. 
 
Für die Aufstellung der Mannschaften für die Punktspiele im Jahre 2010 gelten nachfolgende 
Festlegungen: 
 

1. Maßgeblich für die Aufstellung der Mannschaften im Erwachsenenbereich sind in 
diesem Jahr gemäß § 7 WO zunächst die Deutsche Rangliste und danach die 
Thüringer Rangliste. 

2. Die veröffentlichten Leistungsklassen (LK) sind im Jahre 2010 noch nicht verbindlich 
für die Aufstellung der Mannschaften. Es wird aber empfohlen, bereits dieses Jahr die 
Aufstellung unter Beachtung der LK – Einstufung vorzunehmen. 

3. Das Präsidium beabsichtigt, auf dem Verbandstag im März eine Änderung des § 7 
WO vorzuschlagen, nach der wie in den anderen Landesverbänden auch, die LK – 
Einstufungen verbindlich für die Aufstellung der Mannschaften im Jahre 2011 werden. 

4. Dies bedeutet, dass alle Spieler, die eine LK besitzen, gemäß der LK - Richtlinie im 
Jahre 2010  für Siege die dort festgelegten Punkte erhalten. Am Ende des Sportjahres 
wird dann entsprechend der LK - Richtlinie die neue LK berechnet. Diese LK – 
Einstufung ist im Jahre 2011die Grundlage für die Mannschaftsaufstellung; voraus-
gesetzt die Änderung des § 7 der WO findet auf dem Verbandstag die erforderliche 
Mehrheit. 

5. Im Kinder- und Jugendbereich ist keine Änderung vorgesehen, d. h. die Absätze 2 und 
3 des § 7 WO gelten unverändert weiter. 

 
Es wird darum gebeten, für das Jahr 2010 keine Anträge auf Anpassung (§6), auf 
Festschreibung (§7), auf Einstufung (§8) und auf Korrektur (§9) gemäß der LK - Richtlinie zu 
stellen. Solche Anträge werden erst nach der Berechnung der LK am Ende des Sportjahres 
2010 vom Ranglistenbeauftragten entgegen genommen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. Marie-Luise Mittag 
Geschäftstellenleiterin des TTVe.V. 


